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4.5 Lehramt an berufsbildenden Schulen
(künftig Lehramt für die Sekundarstufe II)

Das Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen (künftig
Lehramt für die Sekundarstufe II) umfaßt:

1. das erziehungswissenschaftliche Studium,

2. das Studium einer „beruflichen Fachrichtung " oder eines
„nicht berufsbezogenen Faches " und

3. das Studium einer weiteren Fachrichtung oder eines weiteren
Faches

im Verhältnis 1 : 2 : 1 = 40 SWS : 80 SWS : 40 SWS.
Es muß mindestens eine „berufliche Fachrichtung " gewählt werden.

Die Gesamthochschulen bieten seit Wintersemester 1974/75 fol¬
gende beruflichen Fachrichtungen an:

Gesamthochschule Duisburg:
- Metalltechnik
- Chemietechnik
- Elektrotechnik

(voraussichtlich zum WS 1975/76)
- Wirtschaftswissenschaften

(voraussichtlich zum WS 1975/76)
- Sozialwissenschaften

(voraussichtlich zum WS 1975/76)

Gesamthochschule Essen:
- Biotechnik
- Gestaltungstechnik
- Chemietechnik
- Metalltechnik
- Wirtschaftswissenschaften

Gesamthochschule Paderborn:
- Elektrotechnik
- Metalltechnik
- Chemietechnik
- Wirtschaftswissenschaften

(voraussichtlich zum WS 1975/76)

Gesamthochschule Siegen:
- Wirtschaftswissenschaften
- Elektrotechnik
- Metalltechnik
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Gesamthochschule Wuppertal:
- Metalltechnik
- Bautechnik
- Elektrotechnik
- Gestaltungstechnik

Außerdem können an den Gesamthochschulen folgende nicht berufs¬
bezogene Fächer (40 SWS ) studiert werden:

Fach Duisburg Essen Paderborn Siegen Wuppertal

Deutsch X X X X X

Englisch X X X X X

Französisch X X X •
Mathematik X X x1) X' ) X

Physik X X x1) x1) X

Chemie X X *} ) x1)
Biologie X X
Informatik X
Politikwissenschaft X

Kunst und Gestaltung X X

Musik X X X

Sport X X

ev . u. kath . Theologie X X X X

• = geplant für WS 1975/76
1) = auch als 1. Fach (80 SWS)

5 . Forschung

5.1 Allgemeine Grundsätze
An allen Gesamthochschulen wird die Forschung ausgebaut , nicht
zuletzt deshalb , weil gerade die Lehre in den integrierten Studien¬
gängen - mit Unterschieden in den einzelnen Studienabschnitten -
Forschungstätigkeit der Lehrenden voraussetzt und weil be¬
sonders qualifizierte Kräfte nur dann als Hochschullehrer zu ge¬
winnen und zu halten sind , wenn ihnen hinreichende Möglichkeiten
für Forschungsarbeit geboten werden.
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